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§ 32 00. StG 1991 § 32

00. StG 1991 - O0. StralRengesetz 1991

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Behorde hat tiber den Antrag gemaR§ 31 Abs. 2 einen schriftlichen Bescheid zu erlassen.

(2) Die beantragte Bewilligung ist unter Berucksichtigung des Umweltberichtes & 13 Abs. 4) zu erteilen, wenn die zu
bauende StraRe, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Bedingungen und Auflagen fiir das StraBenbauvorhaben
selbst bzw. fur die Ausfiihrung des Bauvorhabens den Grundsatzen des§ 13 Abs. 1und 2 entspricht und der
Bewilligung auch sonst keine Bestimmung dieses Landesgesetzes entgegensteht; handelt es sich um einen Neubau
oder um eine Umlegung einer Offentlichen StraBe, so darf die Bewilligung nur dann erteilt werden, wenn sie der
gemal § 11 erlassenen Verordnung nicht widerspricht. (Anm: LGBI. Nr. 111/1993)

(3) Die Bewilligung nach Abs. 2 erlischt fir jedes Stralienbauvorhaben mit Ablauf von drei Jahren nach dem Eintritt der
Rechtskraft des Bewilligungsbescheides, wenn nicht innerhalb dieser Frist mit der Bauausfiihrung begonnen wurde.
Die dreijahrige Frist fir den Beginn der Bauausfihrung kann Uber begriindetes Ansuchen der StraRenverwaltung um
weitere zwei Jahre verlangert werden. Wird mit der Bauausfuhrung innerhalb der dreijahrigen Frist begonnen, so
erlischt die Bewilligung, wenn das StralBenbauvorhaben nicht innerhalb von finf Jahren nach Beginn der
Bauausfuhrung fertiggestellt wurde. Die funfjahrige Fertigstellungsfrist kann Uber begriindetes Ansuchen der
StraBenverwaltung auf weitere drei Jahre verlangert werden. (Anm: LGBI. Nr. 61/2008)

(4) Nach Erteilung der Bewilligung hat die Behdrde andere oder zusatzliche Bedingungen oder Auflagen
vorzuschreiben, soweit dies zur Verhinderung oder Beseitigung einer Gefahrdung des Lebens oder der kdrperlichen
Sicherheit von Menschen erforderlich ist.

(5) Die von der Ausfuhrung des Bauvorhabens tatsachlich Betroffenen sind durch die StraRenverwaltung Gber den
Bau, den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten mindestens vier Wochen vorher schriftlich zu
verstandigen. Die Gemeinde hat der Strallenverwaltung auf Verlangen Namen und Anschrift der vom Bauvorhaben
tatsachlich Betroffenen zur Verfligung zu stellen.

In Kraft seit 01.07.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stg_1991/paragraf/31
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stg_1991/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stg_1991/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stg_1991/paragraf/11
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=111/1993&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=61/2008&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 32 Oö. StG 1991 § 32
	Oö. StG 1991 - Oö. Straßengesetz 1991


